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Satzungsbeschluss

Sitzung des Ortschaftsrats am 04. Juli 2016

Sitzung des Gemeinderats am 12. Juli 2016
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Verfahrensstand

04/2015 Abschluss der Kaufverhandlungen und Erwerb des Flst. Nr. 3020

11.05.2015 OR/ Vorberatung

12.05.2015 GR Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Fleckenäcker – Erweiterung“

Beschluss zur Einleitung des Flächennutzungsplan-Änderungsverfahrens

03.08.2015 frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung - Informationsveranstaltung

19.11.2015 OR/ Vorberatung

01.12.2015 GR Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan „Fleckenäcker – Erweiterung“

25.01. bis

24.02.2016 Öffentliche Auslegung Bebauungsplanentwurf

14.03. bis

15.04.2016 Öffentliche Auslegung Flächennutzungsplan Änderung Nr. 31

Verfahrensstand
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Lage im Ort
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Verfahren

Das Bebauungsplanverfahren wurde im Regelverfahren nach § 2BauGB durchgeführt.

→ Umweltprüfung, Umweltbericht, zusammenfassende Erklärung und  Ausgleich erforderlich.
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Baustruktur: 

• offene Bauweise

• 10 Schuppen

Verkehrliche Erschließung: 

• Hoffläche  erschlossen durch Feldweg Flst.Nr. 3022/1 

• zweite Zufahrt vom Bestandsgebiet 

Ver- und Entsorgung:

• kein Anschluss an das öffentliche Ver- und

Entsorgungsnetz

• unbelastetes Oberflächenwasser wird in einer Mulde

gesammelt und versickert

• zweite Zufahrt vom Bestandsgebiet 

Bebauungskonzept
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THmax

Bebauungsplanentwurf 23.09.2015

SO

Baugrenzen

Erschließungsanlagen

Private Hoffläche

Zahl der Vollgeschosse

Ein- /Ausfahrt Hof

Zufahrt Schuppen

Mulde/ Wassergraben für

Niederschlagswasser-

beseitigung

Landwirtschaftliche Fläche

Dachform /-neigung

Gestaltung (Holz, Ziegel)
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Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung: Sondergebiet Landwirtschaftliche Schuppenanlage § 11 BauNVO

Maß der baulichen Nutzung: überbaubare Grundstücksfläche

Höhe der baulichen Anlagen: maximale Traufhöhe  / Vollgeschossangabe

Bauweise: offene Bauweise                                                     

Verkehrsflächen: private Hoffläche; mit Regelung Zu- und Abfahrt

Wasserflächen: Mulde zur Niederschlagswasserbeseitigung

Landwirtschaftliche Fläche: Wiese, begeh- und befahrbar für Pflegemaßnahmen der Mulde

Örtliche Bauvorschriften

Gestaltung: Holzverkleidung, Ziegeldacheindeckung, Dachneigung

Textliche Festsetzungen
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Umweltauswirkungen/ Artenschutzrechtliche Prüfung

Nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und 

Zulassungsverfahren besonders geschützte sowie streng geschützte Tier- und Pflanzenarten gesondert zu 

berücksichtigen.

Relevante Vorhabenswirkungen können für die Artengruppen der europarechtlich geschützten Vögel und 

Fledermäuse bestehen. Dies lässt sich durch die 

• zeitliche Beschränkung der erforderlichen Maßnahmen (Rodungsarbeiten), 

• Minimierung der Flächenversiegelung,  

• Realisierung der Erschließungsanlage mit versickerungsfähigem Belag, 

• Anbringung von Nisthilfen an den Schuppen  und 

• Erhalt der Wirtschaftswiese im Südwesten, 

• Pflanzung von Hecken zwischen den Schuppen 

vermeiden. 

Unter der Voraussetzung, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen durchgeführt werden, ist nicht zu 

erwarten, dass Vorhabenswirkungen verbleiben, welche die Verbote nach § 44 Absatz 1 Nr. 1 bis 4 

BNatSchG berühren.

Es verbleibt ein Wiederherstellungskostenansatz für das Ökokonto (vollständiger Ausgleich) von 13.327,94 Euro.

Umweltbelange
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Weiteres Vorgehen / Termine

Der Feststellungsbeschluss für die Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 31 muss noch im Ausschuss 

der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft gefasst werden . 

Der geänderte Flächennutzungsplan ist dem Regierungspräsidium zur Genehmigung vorzulegen. 

Über die Genehmigung ist binnen von 3 Monaten zu entscheiden. Die Erteilung der Genehmigung 

ist ortsüblich bekannt zu machen. Mit der Bekanntmachung wird der Flächennutzungsplan wirksam.

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplan kann erst zusammen mit der Bekanntmachung der 

Genehmigung des Flächennutzungsplanes bekannt gemacht werden. Mit der Bekanntmachung 

wird der Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB rechtsverbindlich. 

Termine / weiteres Vorgehen
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Beschlussantrag  

Beschlussantrag

Der Gemeinderat

1. stimmt den Abwägungsvorschlägen der Verwaltung zu den während der öffentlichen 

Auslegung eingegangenen Stellungnahmen zu,

2. stimmt der Begründung in der Fassung vom 23.09.2015 zum Bebauungsplan zu,

3. beschließt den Bebauungsplan „Fleckenäcker - Erweiterung“ in der Fassung vom 

23.09.2015 und die örtlichen Bauvorschriften für dieses Gebiet vom 23.09.2015 gemäß 

§ 10 Abs. 1 BauGB bzw. § 74 Abs. 7 LBO als Satzung.


